
PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFfSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1011 Wien 

ABSCHRIFT 

BetriHt ,*aETZEN~'W~! 
21. .................. t.-::!:>...ou ......... ,GEI19 ............ . 

Datum: 1 2. mn. 1995 

Verteilt .L~J. ..... L.~LL .... .......... . 

Q,'TIStJ - q..~ ('1e 
':;Nf] c; //82cO 

Wien, am 27".9.1995 

Ihr Zeichen/Schreiben vo~; Unser Zeichen: 
S-995/Ka 

Durchwahl: 
478 

Betreff: Bundesgesetz, mit dem d~$ Allgemeine Sozialversi
cherungsgesetz (53. Novelle zum ASVG), das Bundes
gesetz BGB1.Nr. 110/1993 und das Entgeltfortzah
lungsgesetz geändert werden 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster
reichs beehrt sich, ZllIl\ Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

. . , . 
dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (53. Novelle 

zum ASVG) , das Bundesgesetz BGBl.Nr. 110/1993 und das Ent
geltfortzahlungsgesetz geändert werden, folgende Stellung
nahme zu übermitteln: 

I. 

Zu Art, IZ 7.813,31. 3a, 58 unp IJ.9(§§ 8 Ahs.'". 1 Z3 lit, 

g, 10 Abs~ 2. 28 Z 2 litt k. 74 Abs, 1 und 3, 181 a Ahs·, 1 

und 560 Abs. 4); 

Diese Bestimmungen sehen die Eiribe~iehung fachkundiger Lai
enrichter in die urtfailversicherun-g nach demASVGund eine 
Beit'ragspflichtder s~e entsendenden Kammern vor. 

DiesePersonen'werde~ jedoch nicht als Organe der Ihteres

senvertretungen tätig (so auch die Rechtsprechung des Ver-

1014 Wien, Löwelsttaße t2,Postfach 124, Telefon 53 441, Telefaj( 53441-328, 53441,510, Fernschreiber 13/5451 

27/SN-73/ME XIX. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original) 1 von 7

www.parlament.gv.at



- 2 -

wa1.tungsgerichts;hof,.?s} I haben deren Interessen nicht zu v(~r:

treten und sind diesen i;"i.uch nicht. weisungsuntervlorfen. Ihre 

Aufgabe besteht · ... lOrn·er.rnlich darin, ihre besondere Berufskun

ce zur Verfügung zu st.ellen. 

.~ .. 

::;ie haben vielmehr eine völlig unabhängige richterliche 

~rf3.t;igkeit ai~szl.11]}.)en: si.n.d ()I"gtl.'rle der Gericrltsba:rkeit' und 

·u.nterli.egen dem. DÜ;iziplinaJ':.·:t:·€<:.ht dE):!.' Gerichte. Dementspre

chend sind sie auch nach d.em GebiJhrenanspruchsgesetz zu 

entschädigen. 

Sie versehe.n. eine '1'ät.i(jkeit· .l.m öffentlichen Interesse, zu 

de~.-:- sie, ebenso vv·i"? ande:rf:~··1.iU,v;~l:·kende aus dem Volk - etwa 

1.:>,:~s·7h\ll'9:tTJ.~ \:n-id .SChöffeb. ... {Ji:':'E:et.·,:.:tich verpflichi:et sind.' 

:Da.m:i:t körx;·es:pC'lldie:t't.-:di.e f:i.Jiglu;;: t1erges·etzli.chEm berufli

chen Vertretungen, die facbk&ridig~n L~ienrichter zu wählen. 

Es i;:::t daher und~.mkbar, den Vertretungen, die im öffentli·

chenlnteressediesergesetzl.ichen Verpflichtung nachkommen, 

dafür' auch noch eine'Beitragslast aufzubürden. 

Da a:lle Gerichtsbarkei:t vqrrl Bup.d aus~eht l.lnd. die O:r:gane der 

Ge1.'ichtsbarkeit. dessenOrga.ne ,mind, verlangt die Präsiden

t.(·,nkonferenz nachd.:rü.cklich, daJs die unfaLl,versiche).:'ung auch 

·:jer La:ienricht!'.;~r :im Ra.l".\mE:n des B-~(TYlG geregelt wird, wo3::;lei 

Tri - z:i.Jeit:{~r :cini~: kEilE;':''; .. ~,d.l".::.nfcLi .. lsnbch· eine Aufnäb.n1.ed.er 

LaiE;nricht(~r. inden ,:t:,,~it:t'aqsfreie-n Katalog des § 176 A.SVG irl 

Betracht. 

Unbeschadet der Gü:Ltigkeit der oben ausgefühI;"ten Tatsachen ... ~ ~ '.. . - '- ;'" .... 

bleibt noch anzumerken, daß in. den· .. Erläuter1,lngen von ein.em 

,Jahresbeitrag von S 907 1-'-; aus.gegangen wird, der d~m aufge

werteten Betrag von S 595,'- in.1 § 74 Abs. 1 ASVG entspricht. 

D:i.eskann jedoch' na(~h der '.ro:rgesc1üagenen Gesetzesänden.l.ng 

n:i·::'htricht.ig sein; . sonde:n1 es müfSte der aufgewert.ete B,:'~tra9 
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von S 151,-- als Jahresbeitrag einzuzahlen sein. Ferner geht 
die Konstruktion des § 74 als Jahresbeitrag nicht mit der 
Möglichkeit konform, daß eine derartige Pflichtversicherung 

täglich anfallen kann. Es bedürfte daher einer Klärung, daß 

der Jahresbeitrag je Versicherungstag im Kalenderjahr zu 

aliquotieren ist. 

Zy Art. 1 Z 57 (§ 176 Abs. 1 Z7): 

Nach den Erläuterungen soll durch die vorgeschlagene Geset
zesänderung sichergestellt werden, daß audh jene Tätigkeiten 

geschützt sind, die der eigentlichen ErfÜ~lUng des Gesetzes-
I 

auftrages vorangehen öder nachfolgen. Die lin den Erläuterun
I 

gen angeführten Tätigkeiten im Rahmen der:Schadensverhütung 

sind nach der vorgeschlagenen GesetzesändJrung geschützt. 

i 
I 

Nicht geschützt erscheinen aber weiterhin I solche vorberei-
tenden Tätigkeiten, die keine behördliche~ Aufgaben im ei-

I 

gentlichen Sinne sind, wie z.B. Tätigkeit~n im Zusammenhang 

mit dem Bau eines Feuerwehrhauses. Außerdkm ist auch die in 
den Erläuterungen angeführte Fahrt mit dem Feuerwehrauto zur 

I 

Kfz·-Prüfung nicht: ohne weiteres unter die; vorgeschlagene 
'. I 

neue Regelung subsummierbar. Die Gesetzes,änderung sollte 

daher so vorgenommen werden, daß sämtlic~e Tätigkeiten, die 
mit der Zugehörigkeit zum freiwilligen H~lfsverband einher-

I 
. I 

gehen, unfa11versicherungsgeschützt sind.; 
I 
I 
I 
I 

~~läßlich dieser Erweiterung weist die Präsiöentenkonferenz 
I 

der Landwirtschaftskammern Österreichs neuerlich darauf hin, 
I 

daß auch der bäuerliche unfallyersicherurtgsschutz fÜr 
I 

nebengewerblich~ Tätigkeiten sowie fÜr Tätigkeiten im Rahmen 
. I 

von "Urlaub am Bauernhof" im Sinne der bisher 
I 

vorgeschlagenen Lösung berÜcksichtigt werden sollte: 

1) In § 175 Abs.3 Z.3ASVG sollen die Tätigkeiten im Rahmen . . I 

von "Urlaub am Bauernhof" mit folgend~r Formulierung in 
die Unfallversicherungsoflicht einbezbgen 'l!verden: "Bei 

- I 
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nich tgewerbl ichen Tä t .igkei ten im ZusamInenhang mi t der 

Privatzirr.mervermietung irtt Ral1".'TIen eines land-- und forst-

wirtschaftlichen Bec:t:iebes (Urlaub am Bauernhof);" 

2) Bezüglich Nebengewerbe sollte als Z 11 in § 175 Abs.2 

normiert werden: "11. Bei durch eine gemäß § 3 

BSVG-versicherte Person ausgeübten Tätigkeiten im Rahrrlen 

eines Nebengev,rex:bes der La.nd··- und Forstwirtschaft (§ 2 

l:..lJs. 4 Ge'(Nerbeordnun~f 199 f:l) Lrrtter den dort. genannt.>erl 

Voraussetzungen." 

3) Für die Unfallversicherung des bäu.erlichen Zuerwerbes 

Eollte dem L175-....bQW l:l.SVg, folgende Z.5 angefügt wer-den: 

"5. Bei Tätigkeiten 

a) gemäß § 2 N)s.l Z 8 und 9 Gewerbeordnung, wie sie 

üblicherweise in einem land- und forstwirtschaftlichen 

Betrieb anfallen, auch wenn diese für dritte Personen 

erbracht werden, 

b) gemäß § 2 Abs.1 Z 7 Gewerbeordnung 1994, soferne S~l.e 

auf Fertigkeiten oder Kenntnissen des bäuerlichen 

Berufes, einschließlich traditioneller für die Region 

typischer künstlerischt=r und handwerklicher Fähigkei--

ten aufsetzen, 

c) im Rah;.-nen (iex: Qualitätssicherung jener land- und 

forstwirtschaftlichen Produkte, wie sie in dem der 

Versicherung zugrundeliegenden Betrieb produziert 

werden, soferne diese Tätigkeiten durch den Betriebs-· 

führer selbst bzw. in dessen Auftrag erfolgen, deren 

Ausübung keine Pflichtversicherung nach § 4 ASVG be-

gründet und keiner gewerbebehördlichen Genehmigung 

bedarf. 11 

Bezüglich der Finanzierung -wuL"den bereits Vorgespräche im 
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Bundesministerium für Arbeit und Soziales geführt. 

Zu Art. 1 Z 65 § 227 Ms. 5 1J.pd 6} ; 

Durch diese Änderung ist geplant, daß bei Kindererziehungs

zeiten ab dem 1.1.1956 eine Widerlegung der Vermutung über 

die Zurechnung der Kindererziehungszeiten nur bis zum 19. 

Leben.sjahr des Kindes :~ulässigsein soll. In Anbetracht des 

Umstandes, daß sich erfahrungsgemäß die meisten Versicherten 

über die Angelegenheiten ihrer Pension erst zum tatsächli

chen Pensionsantrittszeitpunkt kümmern, ist diese Regelung 

abzulehnen. Nach den Erläuterungen sollte durch diese Neure

gelung eine 11 Doppe lhonor ierung " vermieden werden. Da aber 

schon bislang eine Widerlegung der Vermutung nur bis zu dem 

Zeitpunkt zulässig war, zu dem der Pensionsantrag eines der 

beiden Elternteile bescheidmäßig erledigt ist, konnte es 

schon in der Vergangenheit zu keinen Doppelhonorierungen 

kommen. 

Zu Art. I Z 6,2 und 11.4 (§§ 243 AbfL.. 1 Z 1 J.l,nd 461 bis 471): 

Die Sonderbestimrnungen über die Versicherung der unständig 

beschäftigten Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft 

sollten unbedingt beibehalten werden, da sie eine sehr unbü

rokratische Regelung für die Tag16hner in der Land- und 

Forstwirtschaft darstellen. 

Das Argument, daß es derzeit nur wenige unständig Beschäf

tigte gibt, kann nicht als Begrü~dung für die Abschaffung 

dieser Bestimmungen dienen, weil mit dieser Begründung auch 

viele andere Bestirflffiungen in den Sozialversicherungsgesetzen 

abgeschafft werden müßten. 

Die Präsidentenkonferenz verlangt daher dringend die Beibe

haltung der bisherigen Regelung. 
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II. 

Zu den vorgesehenen Bestim .. nungen zur .Einbeziehung der Werk-· 

yerträge in die Ver§i.Qher1±ng$pflicht ist die Präsidentenkon

ferenz der Ansicht, daß diese grundlegende Änderung in der 

Durchführung noch zahlreiche Probleme aufwerfen wird. Dazu 

komilt noch die Belastung des betroffenen Personenkreises und 

der psychologische Effekt einer derart weitreichenden Maß

nahme. Sollte eine Realisierung trotzdem vorgenommen werden, 

muß auf das Beratungsergebnis der Sozialpartnergespräche 

Bedacht genommen werden. Dort hat ein Konsens darüber be··· 

standen, daß der Bereich der Land- und Forstwirtschaft unter 

Berücksichtigung von § 2 Gewerbeordnung ausgenommen sein 
;:;'(::~.1 • 

Die Formulierung des § 4 Abs. 3 Z 12 widerspricht diesem 

BeJ.:'at.ungsergebnis, weil eine lmsnahme nur in Punkt 1 J.it. b 

vorgesehen ist. Die Ausnatu'TIe sollte generell formuliert an 

den Schluß gestellt werden und sollte lauten: 

"'Ausgenornmen ist die bäuerliche Betriebs- und Maschinenhilfe 

für einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb sot.lvie die 

landwirtschaftlichen Nebengewerbe im Sinne des § 2 Gewerbe·· 

or.-dnung 1994. 11 

:U:lJ::'se Formulierung v.'Ürde auch dem bisherigen Gesprächserg~::b

xLi;; mi t dem Bundesminist.el:"ium für Arbeit und Soziales ent-· 

sp:(echen. 

I11. 

Hinsichtlich der weiteren Ergänzung der vorliegenden 

ASVG .. ·Novelle verweist die Präsidentenkonferenz auf ihre 

Stellungnahme zum Entwurf einer 20. BSVG-Novelle. 
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Wunschgemäß werden 25 Abschriften dieser Stellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Der Präsident: 
gez. NR Schwarzböck 

Der Generalsekretär: 
gez. Dipl.lng. Dr. Fahrnberger 
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